
REPUBI,.IK 
BUNDESMINISTERIUM 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
Name des Sachbearbeiters: 

I Geschäftszahl 14. 064/11- 1/1/85 
Koär. Dr. Österreic her 

Klappe 533 1 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

L 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

1017 W i e  n 

Parlament 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Datensc hutzgesetz geändert 
wird (2. Datensc hutzgesetz­
Novelle 1985); 
Begutac htungsverfahren 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

I 

Unter Bezugnahme auf die Entsc hließung des Nationalrates 

an1äß1ic h der Verabsc hiedung des Gesc häftsordnungsgesetzes, 

BGB1. Nr. 178/1961, beehrt sic h das Bundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie, 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Datensc hutzgesetz geändert wird (2. Datensc hutzgesetz- Novelle 

1985) zu übermitteln. 

Wien, am 15. Mai 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Sc hwarz 

l .0ei lage l./L 

Für die Ric htigkeit d�rtigUng: 

i 
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11 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 1011 Wien, Stubenring 1 

Telefon 022217500 FÜR HANDEL. GEWERBE UND INDUSTRIE 
Name des Sachbearbeiters: 

r Geschäftszahl 14.064/11- 1/1/85 
Koär.Dr.Österreic her 

Klappe 533 1 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1 11145, 1 11780 

L 

An das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 W i e  n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Datensc hutzgesetz geändert 
wird (2. Datensc hutzgesetz- Novelle 
1985); 
Begutac htungsverfahren 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

23. Mai 1985 

Zu dem mit Sc hreiben vom 30.3.1985, Zl. 810 018/4- V/la/85, 

übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Daten­

sc hutzgesetz geändert wird (L. uatensc hutzgesetz-Novelle 1985), 

beehrt sic h das ho. Ressort folgendes mitzuteilen: 

A. Da der wissensc haftlic hen Forsc hungstätigkeit im in­

dustriell- gewerblic hen Be�c h für die Innovationsfähigkeit der 

Unternehmen und damit für die wirtsc haftlic he Entwic klung über­

haupt eine besondere Bedeutung zukommt, sollten Bestimmungen, 

die die freie Ausübung dieser Tätigkeit beeinträc htigen, auf 

das unumgänglic h notwendige Mindestmaß besc hränkt werden. Unter 

diesem Gesic htspunkt sollten insbesondere folgende Regelungßn 

noc hmals überprüft werden: 

1. Die Bestimmungen über die Ermittlung der Daten bei 

Dritten (Art. I Z 1, neuer § 51c des Entwurfes) werden sic h 

vor allem auf die in den Erläuterungen auf Seite 4 mit dem 

Stic hwort "Arc hivsperre" gekennzeic hnete Situation bei der 

Erforsc hung von Arc hivmaterial auswirken. Wenn der Betroffene 

seine Zustimmung nic ht erteilt, muß der Forsc her, wenn auf 

ihn nic ht § 51c Abs. 1 Z 2 zweiter Satz zutrifft, zuwarten, 

bis 60 Jahre seit dem untersuc hten Ereignis vergangen sind, 

um in Materialien Einsic ht nehmen zu können. Wenn man aner­

kennt, daß ei ner der Zwec ke der hi storsi c hen Forsc hung das 

Lernen aus den Fehlern der Vergangenheit sein soll, wird 
.. 
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man die mit 60 Jahren festgelegte Zeitspanne als zu lang erac hten 

müssen. Diese Frist verkürzt sic h zwar auf 30 Jahre, wenn der 

für die Untersuc hung Verantwortlic he die notwendige fac hlic he 

Eignung aufweist und kein Grund zur Annahme besteht, er werde 

die Datensc hutzbestimmungen nic ht einhalten ( §  51c Abs. 1 Z 2 

des Entwurfes); doc h gerade der professionelle Forsc her wird 

auc h noc h - im Falle der Verweigerung der Zustimmung durc h den 

Betroffenen - von einem 3D- jährigen Ermittlungsverbot in seiner 

Tätigkeit in erheblic hem Maß eingesc hränkt werden. 

Wenn die Zustimmung des Betroffenen nic ht vorliegt und 

die Daten auc h auf Grund von § 51 Abs. 1 Z 2 des Entwurfes 

nic ht erlangt werden können, hat der Ermittlungswerber die 

Möglic hkeit, eine besc heidmäßige Feststellung der Datensc hutz­

kommission über die Zulässigkeit der Ermittlung zu erhalten, 

wenn ua. feststeht, daß die Daten für die Untersuc hung notwendig 

sind ( §  51c Abs. 2 Z 1 des Entwurfes). Dies ermöglic ht es der 

Behörde geradezu, in die Entsc heidung über die wissensc haftlic hen 

Methoden einzugreifen. Die Erläuterungen wollen zwar auf Seite 5 

eine solc he Interpretation aussc hließen, doc h wird wohl die Formu­

lierung IIzur Untersuc hung notwendigll nur im Sinne einer erkenntnis­

theoretisc hen oder methodisc hen IINotwendigkeitll zu verstehen sein. 

2. Die neue Bestimmung des § 51 d Abs. 2 in Art. I Z 1 des 

Entwurfes könnte einen hemmenden Einfluß auf den Gang des In­

formationsaustausc hes zwisc hen den Wissensc haftern haben. Die 

Notwendigkeit einer rigorosen Überprüfung von Daten in der wissen­

sc haftlic hen Forschung wird gerade weitere Untersuc hungen, in 

denen die einmal erhobenen Daten verwendet werden, nac h sic h 

ziehen. Wenn der Betroffene die Verwendung seiner Daten für die 

neue Untersuc hung aussc hließt, wäre der Kommunikationsfluß in 

der Wissensc haft unterbroc hen. 

B. Im übrigen wird zu dem Entwurf bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 - zum 7. Absc hnitt: 

Es fehlt eine Regelung für den Fall, daß Daten beim Be­

troffenen selbst zunäc h3t für andere als wissensc haflic he Zwec ke 

ermittelt und später vom selben Auftraggeber für wissensc haftlic he 

Zwec ke verwendet werden, ein Sac hverhalt der gemäß Art. I Z 1 

( §  3 Z 7) des Entwurfes einer ersten Datensc hutzgesetz- Novelle 

1985, in die die Bestimmungen des vorgelegten Entwurfes nac h den 
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Aussagen im do. Aussendungssc hreiben eingliedert werden sollen, 

den Tatbestand der Übermittlung darstellen würde. Diese Problematik 

zeigt sic h besonders, wenn etwa Daten im Rahmen einer medizini­

sc hen Diagnoseerstellung für diagnostisc he Zwec ke ermittelt 

werden (müssen), später aber für wissensc haftlic he Zwec ke ver­

wendet werden. 

Zu Art. I Z 1 - § 51 b: 

Diese Bestimmung des Entwurfes normiert eine Informations­

pflic ht des Wissensc hafters gegenüber dem Betroffenen und nic ht 

das Erfordernis der Zustimmung und das Rec ht des Widerrufs der 

Zustimmung durc h den Betroffenen, wie dies die Erlä�rungen auf 

Seite 4 vorgeben. 

Zu Art. I Z 1 - § 51 c :  

Es ist unklar, warum im Abs. 2 Z 3 dieser Bestimmung aus­

sc hließlic h auf die Verläßlic hkeit des für die Untersuc hung 

Verantwortlic hen abgestellt wird, während nac h Abs. 1 Z 2 in dem 

Fall, in dem der Verantwortlic he nic ht zugleic h der Auftraggeber 

der Untersuc hung ist, die Verläßlic hkeit auc h bei letzterem vor­

liegen muß. 

Zu Art. I Z 1 - § 51 d: 

Im Abs. 2 ist unklar, ob mit dem Verweis auf § 51c Abs. 2 

nur die dort genannten materiellen Erfordernisse oder auc h das 

Formalerfordernis eines Feststellungsbesc heides der Datensc hutz­

kommission gemeint sind. Dies sollte zumindest in den Erläuterungen 

klargestellt werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u. e. dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Ric htigkeit 

der Ausfertigung: 

Wien, am 15. Mai 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. Sc hwarz 

18/SN-140/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




